
FTI Ticketshop Stornoschutz Sorglos 

Ticketpreis Einzel Code

bis EUR 800 EUR

Sorglos 29,– * 609148

Lieber FTI-Ticketshop-Kunde,
Sie haben mit Ihrer Reisebuchung eine Reiseversicherung beantragt. Wir bestätigen Ihnen mit 
diesem Nachweis den gewählten Versicherungsschutz. Die für den Versicherungsschutz maßgeb-
lichen Versicherungsbedingungen  VB-RS 2023 (SFE4-A) und die Verhaltensregeln zum Daten-
schutz finden Sie auf den Folgeseiten. 

FTI und HanseMerkur wünschen Ihnen einen schönen Urlaub!

Versicherungsschein

HanseMerkur Reiseversicherung AG,
Siegfried-Wedells-Platz 1, D-20354 Hamburg
Sitz: Hamburg • HRB: Hamburg 19768, Vers.-Steuernr.: 806/V90806010057,
USt-IdNr.: DE 175218900
Vorstand: Eberhard Sautter (Vors.), 
Eric Bussert, Holger Ehses, Johannes Ganser, Raik Mildner
Aufsichtsrat: Dr. Karl Hans Arnold (Vors.)

Informationen und Leistungsbeschreibung zu Ihrer Reiseversicherung
Gilt ausschließlich für Leistungen, die über die FTI Ticktshop GmbH gebucht worden sind. Die Prämien entnehmen Sie bitte Ihrer Reisebestätigung.

FTI Ticketshop Stornoschutz Sorglos
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Schadenmeldung
Ihre Schadenmeldung senden Sie bitte formlos per 
E-Mail an reiseleistung@hansemerkur.at

Wenn Ihre Ansprüche gelten machen, benötigen wir 
grundsätzlich folgende Unterlagen:
1. Kopie der Buchungsbestätigung
2. Stornorechnung (Refund Note)
3. Zur Überweisung des eventuellen Erstattungsbe-

trages die Angabe der Bankverbindung des Emp-
fängers inkl. IBAN und BIC-Code

4. Weitere Unterlagen zum Nachweis des versicher-
ten Ereignisses - siehe vorletzte Seite.

• Einreichung der Scheidungsklage oder Auflö-
sung der eingetragenen Partnerschaft

• Eintreffen einer gerichtlichen Vorladung
• Einberufung zum Wehr- oder Zivildienst
• unverschuldeter Verlust des Arbeitsplatzes, 

Aufnahme eines Arbeitsverhältnisses bzw. Ar-
beitsplatzwechsel oder Kurzarbeit

• Wiederholung von nicht bestandenen Schulprü-
fungen bzw. Nicht-Versetzung eines Schülers 
(„Sitzenbleiben“)

• Impfunverträglichkeit
• unerwartete Sportunfähigkeit
• Verkehrsunfall mit dem Privatfahrzeug auf dem 

direkten Weg zum Ausgangspunkt der Reise 
(Flughafen, Bahnhof, Hafen)

Kein Selbstbehalt

FTI Stornoschutz

Wenn Sie aus versichertem Grund von einer Reise-
buchung zurücktreten oder eine Reise verspätet 
antreten, ersetzen wir Ihnen 
• die vertraglich ge schul deten Stornokosten 
• die Hinreise-Mehrkosten
• die Kosten einer Umbuchung
• Einzelzimmerzuschläge bis zur Höhe der Storno-

kosten einer Komplettstornierung
• die vertraglich geschuldete Restzahlung des Rei-

sepreises bei Kurzarbeit oder Kündigung
Versicherte Gründe sind z.B.
• Tod, schwere Unfallverletzung, Schwangerschaft/

Komplikationen während der Schwangerschaft 
• Bruch von Prothesen,Lockerung von implantier-

ten Gelenken
• Erheblicher Schaden am Eigentum der versi-

cherten Person (Feuer, Wasserrohrbruch, Ein-
bruchdiebstahl oder Elementarereignisse)

* inkl. Bearbeitungsgegühr
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Der Umfang des Versicherungsschutzes ergibt sich aus der Polizze, eventuellen gesonderten schriftlichen Vereinbarungen, diesen Versicherungs-
bedingungen, sowie den gesetzlichen Vorschriften von Österreich. 

Wir sind die HanseMerkur Reiseversicherung AG mit Sitz in Hamburg. Sie sind unser/unsere Vertragspartner/-in, der/die sogenannte Versiche-
rungsnehmer/-in, wenn Sie den Versicherungsvertrag mit uns abschließen. Versicherte Person sind sowohl Sie, wenn Sie sich selbst versichert 
haben, als auch andere Personen, die Sie (mit-)versichert haben. Diese bezeichnen wir ebenfalls in diesen Versicherungsbedingungen mit „Sie“. 
Diese Versicherungsbedingungen gelten für Sie als Versicherungsnehmer/-in und für Sie als versicherte Person. 

Ihre Versicherungsbedingungen bestehen aus 3 Abschnitten. 
Im Abschnitt I finden Sie insbesondere Erläuterungen zum versicherten Personenkreis, zu den Abschlussfristen und zur Prämienzahlung. 
Im Abschnitt II befindet sich der Leistungsumfang der Versicherung. 
Im Abschnitt III befindet sich ein Auszug aus dem Versicherungsvertragsgesetz (VersVG). 
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Abschnitt I – Allgemeine Bestimmungen 

1 Bis wann und für welche Dauer muss die Versi-

cherung abgeschlossen werden? 

1.1 Der Versicherungsvertrag muss spätestens bis 30 Tage vor 
Reisebeginn oder spätestens bis zum 3. Werktag (Montag – 
Samstag) nach der Reisebuchung (Buchungsdatum + 3 Werk-
tage) abgeschlossen werden.  

1.2 Bei späterem Abschluss der Versicherung besteht Versiche-
rungsschutz nur für Ereignisse, die ab dem 10. Tag nach Ver-
sicherungsabschluss eintreten („Karenzzeit“), vorausgesetzt, 
die Prämie ist gezahlt.  

2 Wann beginnt und endet der Versicherungs-

schutz? 

2.1 Sofern die Abschlussfrist gemäß Ziffer 1 eingehalten wird, be-
ginnt der Versicherungsschutz mit der Zahlung der Prämie. 
Bei späterem Abschluss beginnt der Versicherungsschutz mit 
Zahlung der Prämie, nicht jedoch vor dem 11. Tag nach Versi-
cherungsabschluss. 

2.2 Der Versicherungsschutz endet mit dem Reiseantritt. 

3 Wann ist die Prämie fällig? 

3.1 Die Höhe der Prämie entnehmen Sie bitte der Prämienüber-
sicht. Die Prämie ist – unabhängig von dem Bestehen eines 
Rücktrittsrechts – unverzüglich bei Abschluss des Vertrages 
fällig.  

 Zahlen Sie die Prämie nicht, können wir vom Vertrag zurück-
treten und leistungsfrei sein, solange die Prämie nicht gezahlt 
ist. Hierbei beachten wir die Regelungen der §§ 38–39a des 
Versicherungsvertragsgesetzes (VersVG). Diese finden Sie im 
Abschnitt III.  

3.2 Ist Prämieneinzug von einem Konto vereinbart, erfolgt dieser 
unverzüglich nach Mandatserteilung. Die Zahlung gilt als 
rechtzeitig, wenn die Prämie am Abbuchungstag eingezogen 
werden kann und Sie dem berechtigten Prämieneinzug nicht 
widersprechen. 

3.3 Konnte die fällige Prämie ohne Ihr Verschulden von uns nicht 
eingezogen werden, gilt die Zahlung auch dann noch als recht-
zeitig, wenn sie unverzüglich nach unserer in geschriebener 
Form abgegebenen Zahlungsaufforderung erfolgt. 

4 Wer ist versichert? 

4.1 Versichert sind die in der Polizze namentlich genannten Per-
sonen oder der in der Polizze festgelegte Personenkreis. 

4.2 Sofern nicht anders vereinbart, gilt: 
 Eine Paar-Versicherung gilt für 2 Personen. 
 Eine Familien-Versicherung gilt  
 für maximal 2 Erwachsene und  
 mindestens 1 mitreisendes Kind (maximal 7 Kinder) bis 
zum 21. Geburtstag. 

 Es ist nicht notwendig, dass die Personen  
 miteinander verwandt sind 
 einen gemeinsamen Wohnsitz haben.  

5 In welchen Fällen ist der Versicherungsschutz 

eingeschränkt oder ausgeschlossen? 

5.1 Arglist und Vorsatz 

 Wir leisten nicht, wenn Sie uns arglistig über Umstände zu täu-
schen versuchen, die für den Grund oder für die Höhe der 
Leistung von Bedeutung sind. Wir sind auch von der Verpflich-
tung zur Leistung frei, wenn Sie den Versicherungsfall vor-
sätzlich herbeigeführt haben. Ist die Täuschung oder der Vor-
satz durch ein rechtskräftiges Strafurteil festgestellt, gelten 
diese als bewiesen. Kein Versicherungsschutz besteht bei 
Selbstmord oder bei einem Selbstmordversuch des Versicher-
ten. 

5.2 Grobe Fahrlässigkeit 

 Führen Sie den Versicherungsfall grob fahrlässig herbei, sind 
wir von der Verpflichtung zur Leistung frei. 

5.3 Alkohol, Drogen, Medikamente 

 Kein Versicherungsschutz besteht für Ereignisse, die der Ver-
sicherte infolge einer Beeinträchtigung durch Alkohol, Sucht-
gifte oder Medikamente bzw. bei Absetzung einer verordne-
ten Therapie erleidet. 

5.4 Wettkämpfe 

 Kein Versicherungsschutz besteht für Ereignisse, die bei mo-
torsportlichen Wettbewerben (Wertungsfahrten und Rallyes) 
und dem dazugehörigen Training auftreten. 

5.5 Ereignisse vor Vertragsschluss 

 Kein Versicherungsschutz besteht für Ereignisse, die zum 
Zeitpunkt des Versicherungsabschlusses bzw. Reiseantritts 
bereits eingetreten waren oder von denen bei Reiseantritt 
feststand, dass sie bei planmäßiger Durchführung der Reise 
stattfinden mussten. Dies gilt auch für vorvertragliche Leiden. 

5.6 Krieg, innere Unruhen und sonstige Ereignisse 

 Soweit im Abschnitt II nicht anders geregelt, wird Versiche-
rungsschutz nicht gewährt für Schäden durch Epidemien, 
Pandemien, Krieg, Bürgerkrieg, kriegsähnliche Ereignisse, in-
nere Unruhen, Streik, ionisierende Strahlen im Sinne des 
Strahlenschutzgesetzes in der jeweils geltenden Fassung, 
Kernenergie, Beschlagnahmung, Entziehung oder sonstige 
Eingriffe von hoher Hand. Weiterhin besteht kein Versiche-
rungsschutz für Ereignisse, die durch Gewalttätigkeiten an-
lässlich einer öffentlichen Ansammlung oder Kundgebung 
entstehen, sofern Sie aktiv daran teilnehmen. Wir leisten nicht 
für Ereignisse auf Reisen, die trotz Reisewarnung des Bundes-
ministeriums für Europa, Integration und Äußeres angetreten 
werden oder nicht unverzüglich abgebrochen werden. 

5.7 Naturkatastrophen 

 Soweit im Abschnitt II nicht ausdrücklich mitversichert, leisten 
wir nicht für Ereignisse, die mittelbar oder unmittelbar auf Na-
turkatastrophen, seismische Phänomene oder Witterungsein-
flüsse zurückzuführen sind. 

5.8 Entgangene Urlaubsfreuden 

 Entgangene Urlaubsfreuden werden nicht ersetzt. 
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Hinweis: Beachten Sie bitte auch die Einschränkungen zu den 
einzelnen Versicherungen im Abschnitt II dieser Versiche-
rungsbedingungen. 

6 Was ist im Schadenfall zu beachten (Obliegen-

heiten)? 

 Ohne Ihre Mitwirkung können wir unsere Leistung nicht er-
bringen. Beachten Sie bitte deshalb die nachfolgenden 
Punkte, um Ihren Versicherungsschutz nicht zu gefährden. 

6.1 Verpflichtung zur Schadensminderung 

 Halten Sie den Schaden möglichst gering und vermeiden Sie 
alles, was zu einer unnötigen Kostenerhöhung führen könnte. 
Sofern Sie unsicher sind, nehmen Sie bitte mit uns Kontakt auf. 

6.2 Verpflichtung zur Schadensmeldung 

 Melden Sie uns den Schaden ehestmöglich, spätestens nach 
Abschluss der Reise. 

6.3 Verpflichtung zur Schadensauskunft 

 Im Krankheitsfall, bei schwerem Unfall, bei Schwangerschaft, 
bei Impfunverträglichkeit oder bei Bruch bzw. Lockerung von 
Implantaten benötigen wir entsprechende aussagekräftige 
ärztliche Bescheinigungen mit Diagnosen (keine Eigendiagno-
sen) und im Fall der Reisestornierung einen Nachweis über die 
Einreichung der Krankmeldung bei der Sozialversicherung.  

 Die von uns übersandte Schadensanzeige müssen Sie wahr-
heitsgemäß ausgefüllt unverzüglich zurücksenden.  

 Von uns darüber hinaus geforderte Belege und sachdienliche 
Auskünfte und Nachweise müssen in gleicher Weise erbracht 
werden.  

 Sofern wir es als notwendig erachten, können wir jegliche 
Nachweise durch Gutachten unabhängiger Dritter überprüfen 
lassen. 

6.4 Verpflichtung zur Sicherstellung von Ersatzan-

sprüchen gegen Dritte 

 Steht Ihnen ein Ersatzanspruch gegen einen Dritten zu, geht 
dieser Anspruch auf uns über, soweit wir Ihnen den Schaden 
ersetzen. Der Übergang kann nicht zu Ihrem Nachteil geltend 
gemacht werden. Den Ersatzanspruch oder ein zur Sicherung 
dieses Anspruches dienendes Recht müssen Sie unter Beach-
tung der geltenden Form- und Fristvorschriften wahren und 
Sie müssen bei dessen Durchsetzung soweit erforderlich mit-
wirken. Richtet sich Ihr Ersatzanspruch gegen eine Person, mit 
der Sie bei Eintritt des Schadens in häuslicher Gemeinschaft 
leben, kann der Übergang nicht geltend gemacht werden, es 
sei denn, diese Person hat den Schaden vorsätzlich verur-
sacht. 

6.5 Folgen bei einer Nichtbeachtung der Obliegen-

heiten 

 Verletzen Sie eine der vorgenannten Obliegenheiten vorsätz-
lich oder grob fahrlässig, können wir leistungsfrei sein. Hierbei 
beachten wir die Regelungen des § 6 des VersVG. Diesen fin-
den Sie im Abschnitt III. 

Hinweis: Bitte beachten Sie darüber hinaus die jeweiligen be-
sonderen Obliegenheiten zu den einzelnen Versicherungen 
im Abschnitt II dieser Versicherungsbedingungen. 

7 Was ist bei der Entschädigungszahlung zu be-

achten? 

7.1 Fälligkeit unserer Zahlung 

 Sobald der Versicherungs- und Prämienzahlungsnachweis 
vorliegt und wir unsere Zahlungspflicht und die Höhe der Ent-
schädigung festgestellt haben, zahlen wir diese spätestens in-
nerhalb von 2 Wochen. 

 Haben wir unsere Zahlungspflicht festgestellt, lässt sich je-
doch die Höhe der Entschädigung nicht innerhalb eines 

Monats nach Eingang der Schadenanzeige bei uns feststellen, 
können Sie einen angemessenen Vorschuss auf die Entschä-
digung verlangen. 

 Sind im Zusammenhang mit dem Versicherungsfall behördli-
che Erhebungen oder ein strafrechtliches Verfahren gegen Sie 
oder eine der versicherten Personen eingeleitet worden, so 
können wir bis zum rechtskräftigen Abschluss dieser Verfah-
ren die Regulierung des Schadens aufschieben. 

7.2 Entschädigung aus anderen Versicherungsver-

trägen 

 Kann im Versicherungsfall eine Entschädigung aus einem an-
deren Versicherungsvertrag beansprucht werden, geht der 
anderweitige Vertrag diesem Vertrag vor. Wird der Versiche-
rungsfall zuerst uns gemeldet, treten wir in Vorleistung.  

7.3 Umrechnung von Kosten in ausländischer Wäh-

rung 

 Die in ausländischer Währung entstandenen Kosten werden 
zum Kurs des Tages, an dem die Belege bei uns eingehen, in 
die zu diesem Zeitpunkt in Österreich gültige Währung um-
gerechnet. Als Kurs des Tages gilt für gehandelte Währungen 
der amtliche Devisenkurs nach jeweils neuestem Stand, es sei 
denn, dass Sie die zur Bezahlung der Rechnungen notwendi-
gen Devisen nachweislich zu einem ungünstigeren Kurs er-
worben haben. 

8 Welches Recht findet Anwendung und wann 

verjähren die Ansprüche aus dem Vertrag? Für 

wen gelten die Bestimmungen? 

8.1 Es gilt österreichisches Recht. Sofern der Versicherungsab-
schluss außerhalb Österreichs erfolgt, gilt das Recht des je-
weiligen Landes, in dem der Abschluss erfolgt. 

8.2 Hinweis zum Datenschutz: Wir speichern Ihre personenbezo-
genen Daten zur Vertragserfüllung. Weitere Informationen 
zum Datenschutz und Ihrer diesbezüglichen Rechte finden Sie 
unter: www.hmrv.de/datenschutz/information oder fordern 
Sie diese gern bei uns an. 

 Beachten Sie bitte, dass Ihre Ansprüche aus diesem Versiche-
rungsvertrag verjähren. Die Einzelheiten und Fristen entneh-
men Sie bitte dem § 12 VersVG. Diesen finden Sie im Abschnitt 
III.  

8.3 Alle Bestimmungen des Versicherungsvertrages gelten sinn-
gemäß auch für die versicherten Personen. 

9 Was ist bei Mitteilungen an uns zu beachten? 

 Alle für uns bestimmten Anzeigen und Erklärungen sollen an 
unsere Hauptverwaltung oder an die in der Polizze genannte 
Adresse in geschriebener Form (Brief, Fax, E-Mail, elektroni-
scher Datenträger etc.) gerichtet werden. Die Vertragsspra-
che ist Deutsch. 

Abschnitt II – Leistungsbeschreibung 

Stornoschutz 

1 Welche Versicherungssumme muss abgeschlos-

sen werden? 

 Die Höhe der Versicherungssumme muss mindestens den 
Stornokosten der Flugbuchung entsprechen. Schließen Sie 
eine geringere Versicherungssumme ab, vermindert sich der 
Entschädigungsbetrag im Verhältnis der Versicherungs-
summe zu den Stornokosten (Unterversicherung). 

2 Wann liegt ein Versicherungsfall vor? 

 Ein Versicherungsfall liegt vor, wenn nach Beginn des Versi-
cherungsschutzes Sie oder Risikopersonen von einem der in 
Ziffer 5 beschriebenen Ereignisse betroffen sind. Soweit tarif-
lich nicht anders vereinbart, gelten als Risikopersonen: 
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a) Personen, die mit Ihnen gemeinsam eine Reise gebucht ha-
ben sowie deren Angehörige. Dies gilt nicht, wenn mehr als 
6 Personen oder bei Familientarifen mehr als 2 Familien ge-
meinsam eine Reise buchen. 

b) Ihre Angehörigen und die Angehörigen Ihrer/Ihres 
 Ehepartnerin/-partners oder  
 Lebenspartnerin/-partners oder 
 Lebensgefährtin/-gefährten.  

c) Diejenigen Personen, die ihre nicht mitreisenden minder-
jährigen Kinder oder pflegebedürftigen Angehörigen be-
treuen. 

Als Angehörige zählen: 
 Ehepartnerin/-partner, Lebenspartnerin/-part-

ner, Lebensgefährtin/-gefährte 
 Großeltern und Enkel 
 Eltern, Adoptiveltern, Stiefeltern, Pflegeeltern 
 Geschwister 
 Kinder, Stiefkinder, Pflegekinder, Adoptivkinder 
 Schwiegermutter/-vater, /-sohn, /-tochter, 

Schwägerin, Schwager sowie angeheiratete Groß-
eltern oder angeheiratete Enkel 

 Tanten, Onkel, Cousins und Cousinen, Neffen und 
Nichten 

 Personen, die mit Ihnen in häuslicher Gemein-
schaft leben. 

3 Einschränkung bei psychischen Reaktionen 

 Soweit nicht nachstehend ausdrücklich Versicherungsschutz 
besteht, leisten wir nicht für Krankheiten, die den Umständen 
nach als eine psychische Reaktion auf Terroranschläge, Flug- 
oder Busunglücke oder die Befürchtung von inneren Unruhen, 
Kriegsereignissen, Elementarereignissen, Krankheiten oder 
Seuchen aufgetreten sind. 

4 Welche Leistungen umfasst Ihr Stornoschutz? 

 Bei einem versicherten Ereignis (siehe Ziffer 2) erhalten Sie 
die nachfolgenden Leistungen welche zum Zeitpunkt des ers-
ten Eintretens des Versicherungsfalls (objektive Reiseunfä-
higkeit) entstanden sein müssen. Ein nachtäglicher Eintritt der 
Reisefähigkeit vor Reisebeginn begründet keinen darüber hin-
ausgehenden Versicherungsschutz. Kosten, welche nach Ein-
treten des Versicherungsfalles entstehen (zusätzliche Storno-
kosten infolge einer Staffelung der Stornokosten) sind von der 
Versicherungsleistung nicht umfasst. Sofern vertraglich nicht 
anders geregelt, gilt der Versicherungsschutz weltweit.  

4.1 Leistungen für Stornokosten 

 Wir erstatten Ihnen die vertraglich geschuldeten Stornokos-
ten bei Nichtantritt der Reise. Hierzu zählt auch das Vermitt-
lungsentgelt bis zu einem Betrag von 100,– EUR, sofern dieses 
bereits zum Zeitpunkt der Buchung der Reise/des Mietobjek-
tes vertraglich vereinbart, geschuldet, in Rechnung gestellt 
und durch eine um das Vermittlungsentgelt erhöhte Versiche-
rungssumme mitversichert wurde. 

4.2 Leistungen für zusätzliche Hinreisekosten  

 Bei verspätetem Antritt der Reise ersetzen wir die Reise-
Mehrkosten entsprechend der ursprünglich gebuchten Art 
und Qualität. Die Mehrkosten erstatten wir bis maximal zur 
Höhe der Stornokosten, die bei einer Stornierung der Reise 
angefallen wären. 

4.3 Kosten der Umbuchung  

 Nehmen Sie eine Umbuchung Ihrer Reise vor, ersetzen wir 
Ihnen die entstehenden Umbuchungskosten. Diese ersetzen 
wir bis zur Höhe der Rücktrittskosten, die bei einer Stornie-
rung der Reise anfallen. 

 Buchen Sie die Reise ohne ein versichertes Ereignis bis 42 
Tage vor Reiseantritt um? Wir erstatten Ihnen die Kosten der 
Umbuchung bis zu einem Betrag von 200,– EUR pro Person 
oder Objekt. 

 Für nicht umbuchbare Flugtickets erfolgt keine Erstattung. 

5 Wann liegt ein versichertes Ereignis im Storno-

schutz vor? 

 Versicherungsschutz besteht, wenn aufgrund eines der nach-
stehend aufgeführten Ereignisse der Antritt der gebuchten 
Reise nicht möglich oder zumutbar ist.  

5.1 Versicherte Ereignisse bei versicherten Perso-

nen oder Risikopersonen 

 Versicherungsschutz besteht, wenn Sie Ihre Reise stornieren, 
umbuchen oder verspätet antreten müssen aufgrund 

a) einer unerwarteten schweren Erkrankung. 
Als eine unerwartete Erkrankung gilt: 
 Jedes erstmalige Auftreten einer Erkrankung nach Ab-
schluss der Versicherung und nach Reisebuchung. 

 Das erneute Auftreten einer Erkrankung, wenn in den 
letzten 2 Wochen vor Versicherungsabschluss für diese 
Erkrankung keine Behandlung durchgeführt worden ist. 

Nicht als eine unerwartete Erkrankung gilt die unerwartete 
Verschlechterung einer bestehenden Erkrankung.  

  
 Erkrankungen sind schwer, wenn:  

 die/der behandelnde Ärztin/Arzt wegen dieser Erkrankung 
die Reise-Untauglichkeit feststellt oder  

 die ärztlich attestierte gesundheitliche Beeinträchtigung so 
stark ist, dass Sie aufgrund von Symptomen und Beschwer-
den der Erkrankung für die geplante Reise nicht reisefähig 
sind oder  

 wegen dieser ärztlich attestierten Erkrankung einer Risiko-
person, Ihre Anwesenheit vor Ort geboten ist. 

b) von Tod, schwerer Unfallverletzung, Schwangerschaft oder 
Komplikationen während der Schwangerschaft. 

c) eines Bruchs von Prothesen oder einer Lockerung von im-
plantierten Gelenken. 

5.2 Versicherte Ereignisse bei versicherten Perso-

nen 

 Versicherungsschutz besteht, wenn Sie Ihre Reise stornieren, 
umbuchen oder verspätet antreten müssen aufgrund 

a) eines erheblichen Schadens an Ihrem Eigentum infolge von 
Feuer, Wasserrohrbruch, Einbruchdiebstahl oder Elemen-
tarereignissen, wobei Ihre Anwesenheit am Wohnort uner-
lässlich ist. Versicherungsschutz besteht auch, wenn 
dadurch das versicherte Kind eine Schülerfahrt oder Klas-
senreise nicht antreten kann. 

b) von Einreichung der Scheidungsklage oder Auflösung der 
eingetragenen Partnerschaft (bei einvernehmlicher Tren-
nung der dementsprechende Antrag) beim zuständigen 
Gericht unmittelbar vor einer gemeinsamen Reise der be-
troffenen Ehepartner. Versicherungsschutz besteht auch, 
wenn dadurch das versicherte Kind eine Schülerfahrt oder 
Klassenreise nicht antreten kann. 

c) einer unerwarteten gerichtlichen Ladung, vorausgesetzt, 
das zuständige Gericht akzeptiert Ihre Reisebuchung nicht 
als Grund zur Verschiebung der Ladung. 

d) einer unerwarteten Einberufung zum Grundwehrdienst, zu 
einer Milizübung des Bundesheeres oder zum Zivildienst, 
wobei der Termin nicht verschoben werden kann und die 
Kosten nicht von einem Kostenträger übernommen werden. 
Nicht versichert ist die Versetzung oder Entsendung von 
Zeit- oder Berufssoldaten. 

e) eines unverschuldeten Verlustes des Arbeitsplatzes infolge 
Ihrer Kündigung durch den Arbeitgeber. Versicherungs-
schutz besteht auch, wenn Ihre Eltern unverschuldet, in-
folge einer Kündigung durch den Arbeitgeber, ihren Ar-
beitsplatz verlieren und Sie deshalb eine Klassenfahrt nicht 
antreten können. Nicht versichert ist der Verlust von Auf-
trägen oder die Insolvenz bei Selbständigen. 

f) der Aufnahme eines Arbeitsverhältnisses aus der Arbeits-
losigkeit heraus. Voraussetzung ist, dass Sie bei der Reise-
buchung arbeitslos gemeldet waren. Nicht versichert sind 
die Aufnahme von Praktika, betrieblichen Maßnahmen oder 
Schulungsmaßnahmen jeglicher Art sowie die Arbeitsauf-
nahme eines Schülers oder Studenten während oder nach 
der Schul- oder Studienzeit. 



    

Seite 5 von 6 

 

g) von Arbeitsplatzwechsel, wobei die versicherte Reisezeit in 
die Probezeit der neuen beruflichen Tätigkeit fällt. Voraus-
setzung ist, dass die versicherte Reise vor der Kenntnis des 
Arbeitsplatzwechsels gebucht wurde. 

h) konjunkturbedingter Kurzarbeit mit einer voraussichtlichen 
Einkommensreduzierung in Höhe von mindestens eines re-
gelmäßigen monatlichen Nettoarbeitsentgelts, vorausge-
setzt, der Arbeitgeber meldet die Kurzarbeit zwischen Ver-
sicherungsabschluss und dem Reisebeginn an. Diese Rege-
lung besteht auch, wenn bei einer Schülerfahrt oder Klas-
senreise die Eltern eines versicherten Schülers von Kurzar-
beit betroffen sind. 

i) der Wiederholung einer nicht bestandenen Prüfung an ei-
ner Schule, Universität/Fachhochschule oder an einem Col-
lege, um eine zeitliche Verlängerung des Schulbesuchs/Stu-
diums zu vermeiden oder den Schul-/ Studienabschluss zu 
erreichen. Voraussetzung ist, dass die versicherte Reise vor 
dem Termin der nicht bestandenen Prüfung gebucht 
wurde. 

j) das Nichtaufsteigen bei Schul- oder Klassenreisen oder auf-
grund des Nichtbestehens der Matura bei gebuchter Matu-
rareise oder einer gleichartigen Abschlussprüfung nach 
mindestens 3-jähriger Ausbildung. 

k) von Impfunverträglichkeit. 
l) einer unerwarteten Sportunfähigkeit aufgrund einer Er-
krankung oder eines Unfalles, wenn dadurch die Teilnahme 
an einer gebuchten Sportveranstaltung, die der Haupt-
grund der Reise war, nicht möglich ist. 

m) eines Verkehrsunfalles, den Sie mit dem Privatfahrzeug auf 
dem direkten Weg zum Ausgangspunkt Ihrer Reise (Flug-
hafen, Bahnhof, Hafen) erleiden. 

6 Was muss bei der Reisestornierung beachtet 

werden (Obliegenheiten)? 

 — Ergänzungen zum Abschnitt I Ziffer 6 — 

6.1 Unverzügliche Meldung 

 Um die Kosten möglichst gering zu halten, müssen Sie im Ver-
sicherungsfall eine unverzügliche Meldung und Stornierung 
bei der Buchungsstelle vornehmen. In jedem Fall sind Sie ver-
pflichtet sofort nach Auftreten einer Erkrankung, bei der/dem 
behandelnden Ärztin/Arzt die Reisefähigkeit beurteilen zu 
lassen. In jenen Fällen, in welchen die Reisefähigkeit durch 
eine Erkrankung nicht gegeben ist, die Reisefähigkeit bis zum 
Antritt der Reise jedoch wiederhergestellt werden kann, be-
steht die Möglichkeit mit uns Kontakt aufzunehmen, damit wir 
entscheiden können, ob eine Stornierung nicht erfolgen soll 
und eine weitere Versicherungsdeckung für ein Zuwarten mit 
der Stornierung gewährt wird. 

6.2 Folgen bei Nichtbeachtung der Obliegenheiten 

 Die Rechtsfolgen bei Verletzung einer dieser Obliegenheiten 
ergeben sich aus Abschnitt I Ziffer 6.5. 

Abschnitt III – Auszug aus dem 

Versicherungsvertragsgesetz (VersVG) 

§ 6 VersVG 

(1) Ist im Vertrag bestimmt, daß bei Verletzung einer Obliegenheit, 
die vor dem Eintritt des Versicherungsfalles dem Versicherer gegen-
über zu erfüllen ist, der Versicherer von der Verpflichtung zur Leis-
tung frei sein soll, so tritt die vereinbarte Rechtsfolge nicht ein, wenn 
die Verletzung als eine unverschuldete anzusehen ist. Der Versicherer 
kann den Vertrag innerhalb eines Monates, nachdem er von der Ver-
letzung Kenntnis erlangt hat, ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist 
kündigen, es sei denn, daß die Verletzung als eine unverschuldete an-
zusehen ist. Kündigt der Versicherer innerhalb eines Monates nicht, 
so kann er sich auf die vereinbarte Leistungsfreiheit nicht berufen. 

(1a) Bei der Verletzung einer Obliegenheit, die die dem Versiche-
rungsvertrag zugrundeliegende Äquivalenz zwischen Risiko und Prä-
mie aufrechterhalten soll, tritt die vereinbarte Leistungsfreiheit au-
ßerdem nur in dem Verhältnis ein, in dem die vereinbarte hinter der 
für das höhere Risiko tarifmäßig vorgesehenen Prämie zurückbleibt. 
Bei der Verletzung von Obliegenheiten zu sonstigen bloßen 

Meldungen und Anzeigen, die keinen Einfluß auf die Beurteilung des 
Risikos durch den Versicherer haben, tritt Leistungsfreiheit nur ein, 
wenn die Obliegenheit vorsätzlich verletzt worden ist. 

(2) Ist eine Obliegenheit verletzt, die vom Versicherungsnehmer zum 
Zweck der Verminderung der Gefahr oder der Verhütung einer Erhö-
hung der Gefahr dem Versicherer gegenüber - unabhängig von der 
Anwendbarkeit des Abs. 1a - zu erfüllen ist, so kann sich der Versiche-
rer auf die vereinbarte Leistungsfreiheit nicht berufen, wenn die Ver-
letzung keinen Einfluß auf den Eintritt des Versicherungsfalls oder 
soweit sie keinen Einfluß auf den Umfang der dem Versicherer oblie-
genden Leistung gehabt hat. 

(3) Ist die Leistungsfreiheit für den Fall vereinbart, daß eine Obliegen-
heit verletzt wird, die nach dem Eintritt des Versicherungsfalles dem 
Versicherer gegenüber zu erfüllen ist, so tritt die vereinbarte Rechts-
folge nicht ein, wenn die Verletzung weder auf Vorsatz noch auf gro-
ber Fahrlässigkeit beruht. Wird die Obliegenheit nicht mit dem Vor-
satz verletzt, die Leistungspflicht des Versicherers zu beeinflussen 
oder die Feststellung solcher Umstände zu beeinträchtigen, die er-
kennbar für die Leistungspflicht des Versicherers bedeutsam sind, so 
bleibt der Versicherer zur Leistung verpflichtet, soweit die Verletzung 
weder auf die Feststellung des Versicherungsfalls noch auf die Fest-
stellung oder den Umfang der dem Versicherer obliegenden Leistung 
Einfluß gehabt hat. 

(4) Eine Vereinbarung, nach welcher der Versicherer bei Verletzung 
einer Obliegenheit zum Rücktritt berechtigt sein soll, ist unwirksam. 

(5) Der Versicherer kann aus der fahrlässigen Verletzung einer ver-
einbarten Obliegenheit Rechte nur ableiten, wenn dem Versiche-
rungsnehmer vorher die Versicherungsbedingungen oder eine an-
dere Urkunde zugegangen sind, in der die Obliegenheit mitgeteilt 
wird. 

§ 12 VersVG 

(1) Die Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag verjähren in drei 
Jahren. Steht der Anspruch einem Dritten zu, so beginnt die Verjäh-
rung zu laufen, sobald diesem sein Recht auf die Leistung des Versi-
cherers bekanntgeworden ist; ist dem Dritten dieses Recht nicht be-
kanntgeworden, so verjähren seine Ansprüche erst nach zehn Jahren. 

(2) Ist ein Anspruch des Versicherungsnehmers beim Versicherer an-
gemeldet worden, so ist die Verjährung bis zum Einlangen einer in 
geschriebener Form übermittelten Entscheidung des Versicherers 
gehemmt, die zumindest mit der Anführung einer der Ablehnung der-
zeit zugrunde gelegten Tatsache und gesetzlichen oder vertraglichen 
Bestimmung begründet ist. Nach zehn Jahren tritt jedoch die Verjäh-
rung jedenfalls ein. 

(3) Der Versicherer ist von der Verpflichtung zur Leistung frei, wenn 
der Anspruch auf die Leistung nicht innerhalb eines Jahres gerichtlich 
geltend gemacht wird. Die Frist beginnt erst, nachdem der Versiche-
rer dem Versicherungsnehmer gegenüber den erhobenen Anspruch 
in einer dem Abs. 2 entsprechenden Weise sowie unter Angabe der 
mit dem Ablauf der Frist verbundenen Rechtsfolge abgelehnt hat; sie 
ist für die Dauer von Vergleichsverhandlungen über den erhobenen 
Anspruch und für die Zeit, in der der Versicherungsnehmer ohne sein 
Verschulden an der rechtzeitigen gerichtlichen Geltendmachung des 
Anspruchs gehindert ist, gehemmt. 

§ 38 VersVG 

 (1) Ist die erste oder einmalige Prämie innerhalb von 14 Tagen nach 
dem Abschluß des Versicherungsvertrags und nach der Aufforderung 
zur Prämienzahlung nicht gezahlt, so ist der Versicherer, solange die 
Zahlung nicht bewirkt ist, berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten. Es 
gilt als Rücktritt, wenn der Anspruch auf die Prämie nicht innerhalb 
dreier Monate vom Fälligkeitstag an gerichtlich geltend gemacht wird. 

(2) Ist die erste oder einmalige Prämie zur Zeit des Eintritts des Ver-
sicherungsfalls und nach Ablauf der Frist des Abs. 1 noch nicht ge-
zahlt, so ist der Versicherer von der Verpflichtung zur Leistung frei, 
es sei denn, daß der Versicherungsnehmer an der rechtzeitigen Zah-
lung der Prämie ohne sein Verschulden verhindert war. 

(3) Die Aufforderung zur Prämienzahlung hat die im Abs. 1 und 2 vor-
gesehenen Rechtsfolgen nur, wenn der Versicherer den Versiche-
rungsnehmer dabei auf diese hingewiesen hat. 

(4) Die Nichtzahlung von Zinsen oder Kosten löst die Rechtsfolgen 
der Abs. 1 und 2 nicht aus. 
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§ 39 VersVG 

(1) Wird eine Folgeprämie nicht rechtzeitig gezahlt, so kann der Ver-
sicherer dem Versicherungsnehmer auf dessen Kosten schriftlich eine 
Zahlungsfrist von mindestens zwei Wochen bestimmen; zur Unter-
zeichnung genügt eine Nachbildung der eigenhändigen Unterschrift. 
Dabei sind die Rechtsfolgen anzugeben, die nach Abs. 2 und 3 mit 
dem Ablauf der Frist verbunden sind. Eine Fristbestimmung, ohne Be-
achtung dieser Vorschriften, ist unwirksam. 

(2) Tritt der Versicherungsfall nach dem Ablauf der Frist ein und ist 
der Versicherungsnehmer zur Zeit des Eintrittes mit der Zahlung der 
Folgeprämie im Verzug, so ist der Versicherer von der Verpflichtung 
zur Leistung frei, es sei denn, daß der Versicherungsnehmer an der 
rechtzeitigen Zahlung ohne sein Verschulden verhindert war. 

(3) Der Versicherer kann nach dem Ablauf der Frist das Versiche-
rungsverhältnis ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist kündigen, 
wenn der Versicherungsnehmer mit der Zahlung im Verzug ist. Die 
Kündigung kann bereits mit der Bestimmung der Zahlungsfrist so 
verbunden werden, daß sie mit Fristablauf wirksam wird, wenn der 
Versicherungsnehmer in diesem Zeitpunkt mit der Zahlung im Verzug 
ist; darauf ist der Versicherungsnehmer bei der Kündigung ausdrück-
lich aufmerksam zu machen. Die Wirkungen der Kündigung fallen fort, 
wenn der Versicherungsnehmer innerhalb eines Monates nach der 
Kündigung oder, falls die Kündigung mit der Fristbestimmung ver-
bunden worden ist, innerhalb eines Monates nach dem Ablauf der 
Zahlungsfrist die Zahlung nachholt, sofern nicht der Versicherungs-
fall bereits eingetreten ist. 

(4) Die Nichtzahlung von Zinsen oder Kosten löst die Rechtsfolgen 
der Abs. 1 bis 3 nicht aus. 

§ 39a VersVG 

Ist der Versicherungsnehmer bloß mit nicht mehr als 10 vH der Jah-
resprämie, höchstens aber mit 60 Euro im Verzug, so tritt eine im § 38 
oder § 39 vorgesehene Leistungsfreiheit des Versicherers nicht ein. 

Schlichtungsstellen 

Wir weisen Sie an dieser Stelle auf die Möglichkeit zur außergerichtli-
chen Streitbeilegung hin.  

Die Teilnahme an Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbraucher-
schlichtungsstelle erfolgt aufgrund unserer freiwilligen Mitgliedschaft 
beim Versicherungsombudsmann e.V. 

Versicherungsombudsmann e.V. 

Postfach 080 632 

DE-10006 Berlin 

Tel.: +49 800 3696000 

Fax: +49 800 3699000 

E-Mail: Beschwerde@versicherungsombudsmann.de 

Weitere Informationen finden Sie im Internet: 
www.versicherungsombudsmann.de. 

 

Wir weisen Sie an dieser Stelle auch auf die Möglichkeit zur außerge-
richtlichen Online-Streitbeilegung hin. Die EU-Kommission hat hierfür 
eine online-Plattform bereitgestellt, die Sie über folgenden Link errei-
chen: www.ec.europa.eu/consumers/odr. 

 



Wichtige Informationen zum Versicherungsvertrag
Identität des Versicherers (Name, Anschrift): HanseMerkur Reiseversicherung AG (Rechts-
form: Aktiengesellschaft), Siegfried-Wedells-Platz 1, 20354 Hamburg, Telefon 040 4119–1000, 
Fax 040 4119–3030
Eintragung im Handelsregister: Amtsgericht Hamburg HRB 19768
Ladungsfähige Anschrift und Vertretungsberechtigte der HanseMerkur Reiseversicherung 
AG: HanseMerkur Reiseversicherung AG, Siegfried-Wedells-Platz 1, 20354 Hamburg, vertreten 
durch den Vorstand: Eberhard Sautter (Vors.), Eric Bussert, Holger Ehses, Johannes Ganser, Raik 
Mildner
Hauptgeschäftstätigkeit der HanseMerkur Reiseversicherung AG, im Folgenden „HanseMer-
kur“ genannt: Die HanseMerkur betreibt die Versicherung von Risiken, die sich auf Reisen be-
ziehen.
Garantiefonds oder andere Entschädigungsregelungen: Es bestehen keine Garantiefonds 
oder andere Entschädigungsregelungen. 
Wesentliche Merkmale der Leistungen: 
Je nach Umfang des gewählten Versicherungsschutzes leistet die HanseMerkur nach den beige-
fügten Versicherungsbedingungen. Der Umfang des Versicherungsschutzes wird vom Versiche-
rungsnehmer bestimmt. Genauere Angaben über Art und Umfang des vom Versicherungsneh-
mer gewählten Versicherungsschutzes sind der Leistungsbeschreibung und den 
Versicherungsbedingungen zu entnehmen.
Ist die Leistungspflicht der HanseMerkur dem Grunde und der Höhe nach festgestellt, so erfolgt 
die Auszahlung der Entschädigung binnen 2 Wochen. Der Lauf dieser Frist ist gehemmt, solange 
die Prüfung des Anspruches durch die HanseMerkur infolge eines Verschuldens der versicher-
ten Person gehindert ist.
Gesamtpreis und Preisbestandteile:
Die zu entrichtende Gesamtprämie ergibt sich aus dem Umfang des vom Versicherungsnehmer 
gewählten Versicherungsschutzes. Die jeweiligen Prämien für die Bestandteile des Versiche-
rungsschutzes sind der Prämienübersicht zu entnehmen. Die genannten Prämien enthalten die 
aktuelle gesetzliche Versicherungssteuer.
Zusätzliche Kosten, Steuern oder Gebühren:
Weitere Kosten, Steuern oder Gebühren, z. B. für die Benutzung von Fernkommunikationsmit-
teln, fallen mit Ausnahme des Notrufservices nicht an. Für Anrufe aus dem Ausland: Telefon +43 
1 315–2444, für Anrufe aus dem Inland: Telefon 01 315–2444
Einzelheiten der Zahlung und Erfüllung:
Die erste oder einmalige Prämie ist – unabhängig von dem Bestehen eines Widerrufsrechts – 
sofort fällig. Soweit bei längerfristig abgeschlossenen Versicherungsverträgen Folgeprämien 
vereinbart sind, sind diese zum vereinbarten Termin fällig. Ist die Zahlung einer Jahresprämie in 
Raten vereinbart, gilt als erste Prämie nur die erste Rate der ersten Jahresprämie. Kann die Prä-
mie ohne Verschulden des Versicherungsnehmers nicht eingezogen werden, ist die Zahlung 
auch dann noch rechtzeitig, wenn sie unverzüglich nach einer schriftlichen Zahlungsauff orde-
rung des Versicherers erfolgt. Näheres ist den Versicherungsunterlagen zu entnehmen.
Befristung der Gültigkeitsdauer der zur Verfügung gestellten Informationen: Die zur Verfü-
gung gestellten Informationen sind zeitlich unbefristet gültig. 
Beginn des Vertrages, Beginn des Versicherungsschutzes, Dauer der Bindefrist bei Antrag-
stellung: 
Der Versicherungsvertrag kommt zustande, sobald die HanseMerkur den Versicherungsschutz 
des Versicherungsnehmers durch Zusenden der Polizze bzw. des Versicherungsscheins bestä-
tigt hat.
Der Versicherungsschutz beginnt mit dem in den Versicherungsbedingungen bezeichnetenZeit-
punkt, jedoch grundsätzlich nicht vor Zahlung der Prämie; siehe dazu unten den Hinweis nach § 
38 Abs. 2 VersVG und § 39 Abs. 2 VersVG. In der Reise-Krankenversicherung beginnt der Versi-
cherungsschutz darüber hinaus nicht vor dem Übertreten der Staatsgrenze in den versicherten 
Geltungsbereich. Näheres hierzu ist den beigefügten Versicherungsbedingungen zu entneh-
men. Eine Bindefrist ist nicht vorgesehen.
Wichtiger Hinweis gemäß §§ 38, 39 und 39a VersVG:
Zahlen Sie die erste oder einmalige Prämie nicht, können wir vom Vertrag zurücktreten und 
leistungsfrei sein, solange die Prämie nicht gezahlt ist. Zahlen Sie eine Folgeprämie nicht recht-
zeitig, können wir den Vertrag kündigen und leistungsfrei sein. Hierbei beachten wir die Rege-
lungen der §§ 38-39a des Versicherungsvertragsgesetzes(VersVG). 
Ist die Einziehung der Prämie von einem Konto vereinbart, erfolgt diese unverzüglich nach Man-
datserteilung unter Nennung der Mandatsreferenz mittels des SEPA-Basislastschriftverfahrens. 

Die SEPA-Mandatsreferenz ist identisch mit der Versicherungsnummer. Die Zahlung gilt als 
rechtzeitig, wenn die Prämie am Abbuchungstag eingezogen werdenkann und der Versiche-
rungsnehmer einer berechtigten Einziehung nicht widerspricht.

Rücktrittsbelehrung
Belehrung über das Rücktrittsrecht nach § 5c Versicherungsvertragsgesetz (VersVG)
1. Sie können von Ihrem Versicherungsvertrag innerhalb von 14 Tagen ohne Angabe von Grün-

den in geschriebener Form (z. B. Brief, Fax, E-Mail) zurücktreten.
2. Die Rücktrittsfrist beginnt mit der Verständigung vom Zustandekommen des Versicherungs-

vertrages (= Zusendung der Polizze bzw. Versicherungsschein), jedoch nicht, bevor Sie den 
Versicherungsschein und die Versicherungsbedingungen einschließlich der Bestimmungen 
über die Prämienfestsetzung oder -änderung und diese Belehrung über das Rücktrittsrecht 
erhalten haben.

3. Die Rücktrittserklärung ist zu richten an: HanseMerkur Reiseversicherung AG, 20354 Ham-
burg; Fax +49 40 4119-3030; E-Mail: reiseinfo@hansemerkur.de. Zur Wahrung derRücktritts-
frist reicht es aus, dass Sie die Rücktrittserklärung vor Ablauf der Rücktrittsfrist absenden. Die 
Erklärung ist auch wirksam, wenn sie in den Machtbereich Ihres Versicherungsvertreters ge-
langt.

4. Mit dem Rücktritt enden ein allfällig bereits gewährter Versicherungsschutz und Ihre künfti-
gen Verpflichtungen aus dem Versicherungsvertrag. Hat der Versicherer bereits Deckung 
gewährt, so gebührt ihm eine der Deckungsdauer entsprechende Prämie. Wenn Sie bereits 
Prämien an den Versicherer geleistet haben, die über diese Prämie hinausgehen, so hat sie 
Ihnen der Versicherer ohne Abzüge zurückzuzahlen.

5. Ihr Rücktrittsrecht erlischt spätestens einen Monat, nachdem Sie den Versicherungsschein 
einschließlich dieser Belehrung über das Rücktrittsrecht erhalten haben.

Belehrung über das Rücktrittsrecht nach § 8 Fern-Finanzdienstleistungsgesetz (FernFinG)
1. Hat die Versicherung eine Laufzeit von einem Monat oder länger und kommt der Vertrag unter 

ausschließlicher Verwendung eines oder mehrerer Fernkommunikationsmittel (z. B. Telefon, 
Internet, E-Mail) zustande, so können Sie darüber hinaus ohne Angabe von Gründen binnen 14 
Tagen zurückzutreten.

2. Die Rücktrittsfrist beginnt mit dem Tag des Vertragsabschlusses. Sollten Sie die gegenständ-
lichen Informationen und die Vertragsbedingungen erst nach Vertragsabschluss erhalten, 
beginnt die Rücktrittsfrist erst mit dem Erhalt der Informationen und Bedingungen. Innerhalb 
der Rücktrittsfrist darf mit der Erfüllung des Vertrages erst nach Ihrer ausdrücklichen Zustim-
mung begonnen werden.

3. Die Rücktrittserklärung ist zu richten an: HanseMerkur Reiseversicherung AG, 20354 Ham-
burg; Fax +49 40 4119-3030; E-Mail: reiseinfo@hansemerkur.de. Zur Wahrung der Rücktritts-
frist genügt die rechtzeitige Absendung der Rücktrittserklärung.

4. Sind Sie wirksam vom Vertrag zurückgetreten, sind die wechselseitig erbrachten Leistungen 
insbesondere Geldbeträge und gegebenenfalls gezogene Nutzen (z.B. Zinsen) herauszuge-
ben. Sie haben dieser Herausgabepflicht innerhalb von 30 Tagen ab Absendung, die Hanse-
Merkur innerhalb von 30 Tagen ab Erhalt der Rücktrittserklärung nachzukommen. Die Hanse-
Merkur ist gemäß §12 Abs 1 FernFinG überdies berechtigt, für Leistungen, die von ihr vor dem 
wirksamen Rücktritt bereits erbracht wurden, ein Entgelt zu verlangen. Das Rücktrittsrecht 
erlischt vorzeitig, wenn der Vertrag von beiden Seiten bereits vollständig erfüllt wurde und Sie 
dem ausdrücklich zugestimmt haben.

Besondere Hinweise:
Ihr Rücktrittsrecht erlischt, wenn der Vertrag auf Ihren ausdrücklichen Wunsch sowohl von Ihnen 
als auch von der HanseMerkur vollständig erfüllt ist, bevor Sie Ihr Rücktrittsrecht ausgeübt haben.
Ende der Rücktrittsbelehrung.

Weltweiter Notruf-Service auf Reisen
Bei Notfällen auf Reisen hilft Ihnen unser 24-Stunden-Notruf-Service. Zu jeder Zeit, weltweit, 
rund um die Uhr, auch an Sonn- und Feiertagen. Wir helfen Ihnen in dringenden Notfällen 
während Ihrer Reise.

Notrufnummer: 
+43 1 315–2444

Wichtige Hinweise im Schadenfall
Wenn Sie aus Ihrer Reiseversicherung Ansprüche geltend machen, benötigen wir im 
Schadenfall grundsätzlich folgende Unterlagen:
1. Kopie der Buchungsbestätigung des Veranstalters
2. Kopie des Versicherungsscheines
3. Zur Überweisung des eventuellen Erstattungsbetrages die Angabe der Bankverbindung 
 (IBAN) des Empfängers (bei Auslandsüberweisungen auch den BIC)
4. Die jeweils unter A genannten weiteren Unterlagen
5.  Wir bieten Ihnen unter www.hansemerkur.at/service/schadenmeldung/ 

die Möglichkeit einer Online-Schadenmeldung. Dort finden Sie auch 
entsprechende Schadenanzeigen.   

Schadenmeldungen senden Sie bitte formlos an:
HanseMerkur Reiseversicherung AG, Abt. RLK/Leistung, Servicebüro Wien, 
Dannebergplatz 19/9, 1030 Wien
E-Mail Schadenabteilung: reiseleistung@hansemerkur.at

Bei unvollständig eingereichten Unterlagen kann es zu Verzögerungen in der Schadenbearbei-
tung kommen! Bitte Ihre Unterlagen nicht heften oder klammern!

A.  Stornoschutz
1.  Ein versichertes Ereignis ist grundsätzlich zum Zeitpunkt der Reisestornierung nachzuwei-

sen. Ereignisse, die nach der Stornierung eingetreten sind, können für eine Prüfung nicht 
berücksichtigt werden.

2.   Bei der Buchungsstelle ist eine unverzügliche Stornierung erforderlich, um die Stornokosten 
so gering wie möglich zu halten. Höhere Stornokosten werden nicht erstattet, wenn Sie 

aufgrund von Nichteintritt einer erhoff ten Besserung oder Heilung die Reise zu spät 
stornieren.

3.  Bei einer Reisestornierung aufgrund einer Erkrankung, eines Unfalls oder einer Schwanger-
schaft sowie mit Stornokosten von über 300,– EUR können Sie einen Vordruck für eine 
Schadenanzeige mit ärztlichem Attest unter Tel.-Nr. +43 1 317–7859 anfordern oder unter 
https://www.hansemerkur.at/service/schadenmeldung herunterladen. Vergleichen Sie bitte 
hierzu auch den Hinweis zur Online-Schadenmeldung.

4.  Der HanseMerkur sind folgende weitere Unterlagen einzureichen:
• sämtliche Buchungs- und Stornierungsunterlagen
• bezahlte Original-Kostennachweise
•  ärztliche Bescheinigungen mit Angabe der Diagnose und der Behandlungsdaten (bei der 

Urlaubsgarantie: die ärztliche Bescheinigung eines Arztes vom Reiseort)
• bei einem Todesfall eine Kopie der Sterbeurkunde
•  bei einem Arbeitsplatzverlust eine Bescheinigung des Arbeitgebers über die betriebsbe-

dingte Kündigung sowie eine Bescheinigung der Bundesagentur für Arbeit über den 
Beginn der Arbeitslosigkeit (gilt nur beim Stornoschutz)

•  bei der Aufnahme eines Arbeitsverhältnisses aus der Arbeitslosigkeit heraus eine 
Bescheinigung des neuen Arbeitgebers über den Beginn des Arbeitsverhältnisses sowie 
eine Bescheinigung der Bundesagentur für Arbeit über den Änderungsbescheid (gilt nur 
beim Stornoschutz)

•  bei einem Arbeitsplatzwechsel Bescheinigungen des alten und des neuen Arbeitgebers 
(gilt nur beim Stornoschutz) inkl. des Nachweises über die Probezeit

•  bei notwendigen Wiederholungen von nicht bestandenen Prüfungen eine Bescheinigung 
der Universität/Fachhochschule/College (gilt nur beim Stornoschutz)

•  bei der Nichtversetzung eines Schülers die jeweilige Bestätigung der Schule oder eine 
Kopie des Zeugnisses (gilt nur beim Stornoschutz)

• bei einer Vorladung vor Gericht oder einer Verkehrsmittelverspätung entsprechende   
 Nachweise 
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Informationen über die Laufzeit der Versicherung: Der Vertrag ist je nach gewählter Dauer 
befristet. 
Ende des Vertrages, Kündigungsrecht, Geschäftsgebühr: Soweit eine Einmalversicherung ab-
geschlossen wird, endet der Vertrag in der Reise-Rücktrittsversicherung mit dem Antritt der 
Reise, für alle anderen Versicherungen mit dem Ende der Reise bzw. dem vereinbarten Versiche-
rungsende. Bei Abschluss einer Jahresversicherung verlängert sich der Vertrag jeweils um ein 
weiteres Jahr, wenn er nicht 3 Monate vor Ablauf von Ihnen oder der HanseMerkur schriftlich 
gekündigt wird. 
Anwendbares Recht und Gerichtsstand: Auf das Vertragsverhältnis findet österreichisches 
Recht Anwendung. Sofern der Versicherungsabschluss außerhalb Österreichs erfolgt, gilt das 
Recht des jeweiligen Landes, in dem der Abschluss erfolgt. Klagen gegen die HanseMerkur kön-
nen in Hamburg oder auch an dem Ort erhoben werden, an dem der Versicherungsnehmer sei-
nen Wohnsitz oder seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat oder an dem er beschäftigt ist. 
Vertragssprache: Maßgebliche Sprache für das Vertragsverhältnis und die Kommunikation mit 
dem Versicherungsnehmer während der Vertragslaufzeit ist Deutsch.
Aufsichtsbehörde und Beschwerdestellen: Sollten Sie mit einer Leistung oder Entscheidung 
der HanseMerkur nicht zufrieden sein, wenden Sie sich bitte direkt an die HanseMerkur unter 
beschwerdestelle@hansemerkur.de. Eine Beschwerde kann auch postalisch an die HanseMerkur 
Versicherung AG, Siegfried-Wedells-Platz 1, D-20354 Hamburg gesandt werden. Beschwerden 
an das Beschwerdemanagement der HanseMerkur Versicherung werden innerhalb von 10 Ar-
beitstagen nach Einlangen bearbeitet. Sollte diese Frist wider Erwarten nicht eingehalten wer-
den können, wird der Beschwerdeführer umgehend darüber informiert. Schlichtungsversuche 
und Beschwerden können – wenn eine Einigung mit der HanseMerkur nicht erzielt werden kann 
– an folgende Schlichtungs- und Beschwerdestellen gerichtet werden:
Bundesministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Konsumentenschutz
Beschwerdestelle über Versicherungsunternehmen Abteilung III/3, Stubenring 1, 1010 Wien
E-Mail-Adresse: versicherungsbeschwerde@sozialministerium.at
Telefon: +43171100-862501 oder -862504
oder
Verband der Versicherungsunternehmen Österreichs (VVO)
Schwarzenbergplatz 7, 1030 Wien
Website: http://www.vvo.at
oder
Schlichtungsstelle für Verbrauchergeschäfte
Mariahilfer Straße 103, Stiege 1, Top 18, 1060 Wien
E-Mail-Adresse: office@verbraucherschlichtung.at
Website: http://www.verbraucherschlichtung.at
Telefon: +4318906311 
Name der zuständigen Aufsichtsbehörden: 
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), Graurheindorfer Straße 108, 53117 
Bonn, Tel.: +49 (0) 228 4108–0, Fax; +49 (0) 228 4108–1550, www.bafin.de
FMA Finanzmarktaufsicht, Otto-Wagner-Platz 5, 1090 Wien, Tel.: +43 1 24959–0, Fax: +43-1
24959–5499 , www.fma.gv.at
Die Möglichkeit, den Rechtsweg zu beschreiten, bleibt hiervon unberührt.
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